
 

Beschluss 
des Gemeinsamen Bundesausschusses über die 
Wiederaufnahme des Bewertungsverfahrens gemäß § 137c 
SGB V: 
Allogene Stammzelltransplantation mit In-vitro-Aufbereitung 
des Transplantats bei akuter lymphatischer und myeloischer 
Leukämie bei Erwachsenen 

Vom 12. Oktober 2023 

Der Unterausschuss Methodenbewertung des Gemeinsamen Bundesausschusses hat in seiner 
Sitzung am 12. Oktober 2023 folgenden Beschluss gefasst: 

Das Bewertungsverfahren zur allogenen Stammzelltransplantation mit In-vitro-Aufbereitung 
(T-Zell-Depletion über Positivanreicherung oder Negativselektion) des Transplantats bei 
akuter lymphatischer Leukämie (ALL) und akuter myeloischer Leukämie (AML) bei 
Erwachsenen gemäß § 137c Fünftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB V), das im Hinblick auf 
laufende Studien bis zum 31. Dezember 2025 ausgesetzt wurde, wird bereits vor Ablauf der 
Frist unter Zugrundelegung des Zeitplans (Anhang) wiederaufgenommen. 

Berlin, den 12. Oktober 2023 

Gemeinsamer Bundesausschuss 
Unterausschuss Methodenbewertung 

Die Vorsitzende 

 

 

Lelgemann 
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